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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Unfallversicherung

In der Herbstsession nahm die grosse Kammer eine Motion Darbellay (cvp, VS) zur
Schliessung einer Rechtslücke in der Unfallversicherung an. Der Vorstoss verlangt vom
Bundesrat eine Anpassung des Unfallversicherungsgesetzes, damit Erwerbstätige in
Zukunft auch dann ein Taggeld erhalten, wenn sie aufgrund der Spätfolgen eines in der
Jugend erlittenen Unfalls arbeitsunfähig werden. Aktuell werden diese Fälle mit einer
Krankheit gleichgestellt, womit keine obligatorische Versicherung für den
Erwerbsausfall im ersten Monat aufkommt. Der Bundesrat sprach sich für eine
Ablehnung der Motion aus, da ihre Annahme eine Kostensteigerung für alle Versicherten
bedeuten würde, die Arbeitgeber die Lücke bereits heute durch eine freiwillige
Taggeld-Kollektivversicherung schliessen könnten und die nachträgliche Feststellung
eines Kausalzusammenhangs zwischen Unfall und Beschwerden schwierig sei. Der
Motionär betonte, es handle sich um eine kleine Anzahl von Fällen mit entsprechend
geringen Kosten für das System, jedoch mit schwerwiegenden Konsequenzen für die
betroffenen Individuen. Eine knappe Mehrheit im Rat folgte dieser Argumentation. Die
Behandlung im Ständerat stand im Berichtsjahr noch aus. 1

ANDERES
DATUM: 31.12.2013
FLAVIA CARONI

Der Ständerat nahm sich in der Frühjahrssession 2014 einer Motion Darbellay (cvp, VS)
an, der der Nationalrat im Vorjahr zugestimmt hatte. Der Vorstoss verlangt, eine
Rechtslücke in der Unfallversicherung dahingehend zu schliessen, dass Erwerbstätigen
auch bei Arbeitsunfähigkeit, welche sich aufgrund der Spätfolgen eines in der Jugend
erlittenen Unfalls ergibt, ein Taggeld aus der obligatorischen Unfallversicherung
ausbezahlt wird. Im Ständerat schlug die Kommissionsmehrheit eine Modifikation der
Motion vor, wonach der Bundesrat das Problem auch durch die Änderung anderer
einschlägiger Bestimmungen als des UVG lösen könne. Gegen die bereits im Erstrat
geäusserten Bedenken des Bundesrates brachte der Kommissionssprecher vor, das
Nachweisen eines Kausalzusammenhangs zwischen Unfall und Spätfolgen sei generell
schwierig, und dies nicht nur bei in der Jugend erlittenen Unfällen. Damit könne dieses
Argument nicht gelten. Das Abschliessen einer freiwilligen Taggeldversicherung sei
gerade bei Vorbelastung durch einen Unfall oft nicht möglich, da die Versicherer
Vorbehalte anbrächten. Eine Minderheit Kuprecht (svp, SZ) beantragte die Ablehnung
der Motion. Die Ausdehnung der Leistungspflicht auf Personen, die zur Zeit des Unfalls
noch nicht zum Versichertenkreis gehörten, laufe dem aktuellen Versicherungssystem
zuwider und rücke die Unfallversicherung in die Nähe einer Volksversicherung. Die
Systemänderung wäre schwierig und kostspielig, ebenso der Nachweis eines
Zusammenhangs zwischen Unfall und Beschwerden, was zu zahlreichen
Gerichtsverhandlungen führen würde, so die Befürchtung der Gegner. 20
Ratsmitglieder folgten dem Mehrheitsvotum, zehn lehnten die Motion ab, zwei
enthielten sich ihrer Stimme. In der Sommersession stimmte der Nationalrat der
vorgenommenen Formulierungsänderung mit 102 zu 80 Stimmen zu und überwies damit
die Motion. 2

MOTION
DATUM: 19.03.2014
FLAVIA CARONI

In der Frühjahrssession 2019 entschied sich der Nationalrat, die Motion Darbellay (cvp,
VS) für eine Übernahme der Kosten von Rückfällen nach Unfällen aus der Jugend
durch die Unfallversicherung nicht abzuschreiben. Im Rahmen des
Bundesratsgeschäfts 18.037 hatten der Bundesrat und die SGK-NR die Abschreibung
empfohlen, weil eine solche Übernahme neue Ungerechtigkeiten schaffen würde und
im UVG systemfremd sei. 3

MOTION
DATUM: 19.03.2019
ANJA HEIDELBERGER
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Im Januar 2022 beantragte die SGK-SR, die Motion Darbellay (cvp, VS) zur Schliessung
von Rechtslücken in der Unfallversicherung analog zum Nationalrat nicht
abzuschreiben. In der Frühjahrssession 2022 befasste sich der Ständerat mit der vom
Bundesrat beantragten Abschreibung. Für die Kommission erläuterte Paul Rechsteiner
(sp, SG) den Inhalt der Motion und erklärte, weshalb die Kommission das Anliegen des
Bundesrats auf Abschreibung nicht unterstütze. Bundesrat Berset beschrieb daraufhin
in der Ratsdebatte den langwierigen Prozess, den die Motion bereits durchgemacht
habe und weswegen er gewisse Hürden bei der Umsetzung der Motion als
unüberwindbar erachte. Der Antrag der Kommission wurde schliesslich mit 21 zu 8
Stimmen (0 Enthaltungen) angenommen, womit die Motion nicht abgeschrieben wurde.
Für Heiterkeit in der Ratsdebatte sorgte Bundesrat Berset, als er auf die Frage der
Vizepräsidentin Brigitte Häberli-Koller (mitte, TG), ob er eine Abstimmung verlange,
antwortete: «Abzustimmen, um zu verlieren – davon bin ich nicht so begeistert, Frau
Vizepräsidentin».

Im Februar 2023 beantragte die SGK-NR mit 13 zu 9 Stimmen (2 Enthaltungen), die Frist
für die Umsetzung der Motion um ein Jahr zu verlängern. Im gleichen Monat beantragte
dies auch die SGK-SR (ohne Gegenantrag). Die Fristverlängerung wurde sodann in der
Frühjahrssession 2023 von beiden Räten angenommen; im Nationalrat mit 132 zu 44
Stimmen (4 Enthaltungen), im Ständerat stillschweigend. Innenminister Berset zeigte
sich in der kleinen Kammer froh über die Fristverlängerung, da das Geschäft eine grosse
Komplexität aufweise. 4

MOTION
DATUM: 21.01.2022
NIC TÖNY

1) Mo. 11.3811: AB NR, 2013, S. 1316 f.
2) AB NR, 2014, S. 838 f.; AB SR, 2014, S. 317 ff.
3) AB NR, 2019, S. 433 ff.; Medienmitteilung SGK-NR vom 15.2.19
4) AB NR, 2023, S. 68 ff.; AB SR, 2022, S. 58 ff.; AB SR, 2023, S. 232; Medienmitteilung SGK-NR vom 3.2.23; Medienmitteilung
SGK-SR vom 15.2.23; Medienmitteilung SGK-SR vom 21.1.22
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